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§ 180 GSVG Ausmaß des
Ersatzanspruches

 GSVG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Als Ersatz gemäß den §§ 178 und 179 Abs. 1 ist hinsichtlich der Krankenbehandlung für jeden Kalendertag der

Behandlungszeit zu leisten:

1. a)bei einer als Anstaltspflege gewährten Krankenbehandlung (Unfallheilbehandlung) der für den

Versicherungsträger jeweils geltende Pflegegebührenersatz sowie die notwendigen Transportkosten zum

und vom Krankenhaus;

2. b)bei einer nicht als Anstaltspflege gewährten Krankenbehandlung (Unfallheilbehandlung) ohne Rücksicht

auf den Eintritt der Arbeitsunfähigkeit für jeden Kalendertag des Behandlungszeitraumes, soweit jedoch

zwischen den einzelnen ärztlichen Behandlungen mehr als 13 Kalendertage liegen, für jeden

Behandlungstag ein Betrag in der Höhe von 25 v. H. des 360. Teiles der im § 181 Abs. 1 erster Satz des

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten Bemessungsgrundlage für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3

lit. a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Unfallversicherung Teilversicherten. Eine

geschlossene Behandlungszeit, für die die Kosten der nicht als Anstaltspflege gewährten

Krankenbehandlung (Unfallheilbehandlung) nach Kalendertagen abzugelten sind, liegt auch dann noch vor,

wenn die Behandlung am selben Wochentag der zweiten Woche stattfindet.

2. (2)Die gegenseitige Verrechnung der Ersatzansprüche kann auch durch Leistung von Pauschbeträgen auf Grund

einer Vereinbarung, die zwischen dem Versicherungsträger und den Trägern der Unfallversicherung

abzuschließen ist, durchgeführt werden.
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